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Stillenquêttn und stillpropaqanda.
Sîun ®r. nteb. SB. Hanauer in granffurt a. TO.

(SdjCufj.)

Sic Vebeutung ber Stil tf ä p igfeit unb
bie © titttccpnif.

©S würbe bereit» barauf pingewiefett, b«fj
bei pöcpfteu 10% ber grauen bon einer ppp»
fifcpen Stiftunfäpigfeit gefprocpcn werben !ann,
baff aber ber aftergröhte Seil jener grauen,
meldjc angebtip auS förderlichen ©rünben niept
Stitten föunen, feljr wohl imftanbe ift, beit
9JhttterpfIicpten betreffs beS StiltenS git genügen.
3m eingetuen ift hierüber fotgenbeS 31t bemerfen :

(Sitte Kontrainbifation gegen baS Stiffen befteht
mir bann, wenn bie grau babei abnimmt unb
baS fiinb niept genügenb gunimmt. Stiften foil
baber bie grau nicht bei geprenben, fdjwäcpenben
Sranfpciten, wie 3. 93. bei Vierenentgünbungeu,
bösartigen Veubilbimgen unb bei forifdjrcitenber
Suberfutofc. 9BaS festere anfangt, fo ift nach
Scptohmann auch ntcftt einmal biefe ein §in=
beruis 3um Väpren, ba bie ©efapr ber Sufeftion
buref) bie nahe 93eriif)rung mit ber ÜJtutter eine
größere ift afS bie llebertragung burcp bie ÜDtutter»

mitep, in ber man bis jept mir auSnahmSweife
Suberfelbagiften gefitnben hat.

©iner tuberfuföfen SJiutter, welche bie ©efapren
ber Scpwangerfcpaft unb ©ebnrt überftanben
hat, fann man baS Stiften umfo eher gumutert,
atS fein anbereS SOÎittef mit foïdjer Sidjerpeit
in fo bieten gälfen einen gettanfap, gerabegu
eine SQÎaft gewäprteiftetwie baS Stiffen. 3mmer=
hin wirb bei Suberfntofe immer nur bon gaff
31t gaff bie ©tiftfäpigfeit gu beurteiten fein
unb in gaii3 frifcïjert gätfen ohne fortfepreitenbe
Senbeng unb für nicht 31t tauge geit 3U ge=

flatten fein, ©ine Kontrainbifation gegen baS

Stillen bifbett bagegeit ©eifteSfranfpeiten unb
©pilepfie.

9BaS bagegen bie am meiften afS ©rünbe
gegen baS Stiften angeführten Stffeftionen :

Blutarmut, Schwäche unb Sterbofitdt anfangt,
fo wirb fein berfteinbiger Sfr^t fotepe gelten
iaffen, in ben aftermeiften gälten wirb bas

93efinben ber grau, wenn fie ftitft, niept ber»

fcplcptert, fonbern berbeffert, einerfeitS burcp
bie beffere ©rnäprung unb ben regeren Stppetit,
welche baS Stiften mit fiep bringt, anbrerfeitS
burd) bie 93efriebigung, wetepe baS Stiffen ber
SDîutter gewährt, was wieberum wohltätig auf
bie Serben unb baS Seelenleben einwirft.

SBaS bie afuten ©rfranfungen ber 9Jtutter
betrifft, fo foft ber Slr^t nicht 31t frühe bamit
bei ber §anb fein, baS Kinb abgufepen. Vor»
übergepenbe fieberhafte ©rfranfungen bei ber
äftutter beeinträchtigen bie Stiftfähigfeit nicht,
griebjung ergäptt bon gätfen, wo eS ihm ge»

fang, fetbft bei feptifcpen ©rfranfungen, bei

Sipptperie baS Stiften fortgufepen. ilfucp bei

SSochenbetterfranfungen, bei ©ebärmutterent»
günbungen unb Sfutungen wirb ebenfalls nur
bon galt 3u gatf 3U entfepeiben fein, ob bie

Kraufpeit eine berartige ift, bah baS Stiften
für bie ÜDtutter fcpäbticp ift. Sah Kreug»

fepmergen, Vücfenfcpmergeit unb fonftige bage
93efcpmerben feine 93eran(affung bitben bürfen,
ift felbftberftänblich, aucp ber ©intritt ber SJien»

ftruation ift fein ©runb gum Stbftiften.
9fucp ©rfranfungen ber 93ruftwar3e unb ber

93ruftbriife nötigen in ben atterfetteuften gätfen
bagu, bcrS Stittgefchäft aufgugeben. Sie SBargen
fotten afterbingS bereits bor ber ©ntbinbung
gepflegt unb abgehärtet werben. Sie werben
am beften 6 aBocpen bor ber ©ntbinbung mit
abfotutem Utfopol abgerieben; auf biefe 9Beife

wirb bie Ipaut abgehärtet unb für bie 2tnfor»
berungen 'beS StittgefchäftS borbereitet, auch

wätjrenb beS StiftgefdjäftS muh eine forgfättige
Pflege ber Sßargen ihr SBuubwerben berpteu.
3m übrigen finb 31t fteine ober eingesogene
SBargen fein (Srunb 311m ittidjtftitlen, hödifteuS
bei fehr auSgefprocheneu gätfen bon iOtammifta
inberfa, bei ber an Stelle ber 28ar3e eine ©in»
feufung beS SBargenhofcS befteht. Sdjrunbeu
an ben SBargen, örttidje Ucberempfinbtichfcit
berfetben, Stiche, geben natürlich auch feinen
©truub ab, baS Sfinb abgitfepen, an festere ge=

wohnt fich bie iOîittterbruft. Sie Reifung bon
Sdjntnben wirb am beften befchfeunigt, weint
bie gefüllte 93ruft bom ßinbe teergefaugt wirb,
baS Stiften braudjt nicht einmal unterbrochen
gu werben. 9öaS bie Sruftbrüfenentgünbung an»
fangt, fo fann nur bie boppetfeitige ©ntgünbung
ben ©rititb gum Sfbfe^en geben. 3ft bie ©nt=
günbutig nur einfeitig, fo wirb baS £inb an
ber gefitnben 93ruft weitergeftittt. ©in etwaiger
StiÛftanb ober 9tücfgang in ber ÜDtilchergiebig»
feit wirb bei weitem aufgehoben burdj bie
S)?ögtid)feit, nach Stbfauf ber ©ntgünbung bie

©rnährung in botfem Ilmfange wieber aufnehmen
gu föunen. Sie ÜDtitch ber franfeit Sritfe wirb
unterbeffen abgegogen, wobitrch letztere aftionS»
fähig bleibt, fobafj baS Äinb nach Stbfauf ber

©ntgünbung wieber angelegt werben fann.
Unb nun ber 9)îitchmangel, ber in früheren

Statiftifen bie ^aupturfache ber Stiftfäf)ig=
feit bitbete, wie ftetjt eS bamit? @S ift fefbft»
bcrftänbtich, bah bon SDiildpnauget erft bann
gefproepeu werben fann, wenn alte in fadj»
berftänbiger SBeife borgenommenen 93erfucf)e,
bie Sötitch tjerbeiguführen, mihtungen finb. Saget
ift grofje ©tebutb aus bem ©runbc nötig, weit
bie SWitch fich nod) am 4. Sage ober noch fpäter
einftetten fann unb erft nach nnb nach in ©ang
fommt. ffit beachten ift ferner nicht unnötig,
fünfttidje Staprung beigugeben, itt ber Sfnnafjme,
ba§ StHnb werbe an ber 93ruft nicht fatt. Sie
93eigabe ber fünfttichen Staprung beeinträchtigt
nämlich, aBgefepeu babon, bah biefetbe burchUeber«
fütterung bem Säugling fcpäblid) werben fann,
bie ©nergie beS Saugen» unb baS ßinb wirb,
wenn ipm bequemerweife bie SWitdj mit ber
gtafche gereicht wirb, fich mit bem Saugen
erft reept nid)t mefjr anftrengen ; gerabe ber
Saugaft wirft aber neben fräftiger ©rnâprung
am meiften förbernb auf bie SWilchfefretion.
Unter Umftänben ift eS baper gweefmähig, burcp
ein anbereS, fräftiger faugenbeS Uinb bie SWifd)

perbeigugiepen. SBaS bie ©rnäprung ber SWutter

betrifft, fo foft biefetbe bon bomperein eine

fräftige fein, mit altem, was ber Stittenben gut
fepmedt unb befommtiep ift, wäprenb bie übfidje
reigtofe Slmmenfoft bie 93rnftfd)äbigt. 93efonberS
empfepteuSwert ift SWitcp in reichlicher SWengc.

93einaprung wirb bietfaep gegeben, wenn baS
Sinb nad) ber Sfbnapme bon ber 93ruft fd)reit.
SiefeS Scpreieu ift aber noep fange fein 93eweiS,
bah e» gu wenig Staprung befommeit pot. ©S
fann aber nur bie Söage entfd)eiben, ob ein
Säub anSreicpenb ernäprt würbe; nur Wenn
ber SUtcfgang beS ©ewiepts über bas SWah beS

ißhhfiologifcpen pinanSgcpt, ift bie gtafepe ertaubt.
SJian fotltc aber minbeftenS 8 Sage warten,
bis man 93einaprung gibt, weit ber Stitfftanb
beS Körpergewichts auep bei aitSreidjenber Sîap»
rungSmenge mögtiep ift. ©rft, wenn in ber
britteu SBocpe bie ©ewicptSfurbc nicf)t eine auf»
fteigeube Senbeng geigt, ift eine 3nbifation gur
93cifütterung gegeben. SfWait wirb hierbei oft
uoep mit einer ein» ober gweimatigcn SWitdj»

beinaprung anSfommen, biefeS Allaitement mixte
fann oft bann wieber aufgegeben Werben, wenn
bie SWitdjprobuftion bei ber SJMtcr fiep gefteigert
ober baS Kinb fiep gefräftigt pat. 2taS
Allaitement mixte läfjt fid) monatelang bitrdjfüljren,
opne bah bie SWitcpprobuftion bei ber SWutter
bottftänbig erlifdjt. ©in weiterer 93orteit biefeS
93erfapreitS beftept barin, bah man jebergeit
imftanbe ift, bie Kupmitcp gang weggitfaffen,
fobatb baS Kinb erfranft ift, unb man fiep
bann auf bie natürliche ©rnäprung atS §eit=
mittel befepränft.

9BaS bie miteptreibenben SWittet, bie fog.
Lactagoga anfangt, fo ift ipr SBert nur ein
proptematifeper. Sagegeit fiept Setter in ber
SWaffage ber Srüfe im Sinne ber ©ntteerung
ein gutes UnterftüpnngSmittct für bie reid)tiche
SSÎitcpgewinuung. 3ebe Bewegung, wetepe bie
SrnftmuSfutatur in Sätigfeit fept unb einen
erpöptcu Vtutguffuh naep ber Vrnft gur gotge
pat, wirft gugteiep günftig auf bie SJiitd)fefretion.
Setter täht baper Strmübitngen maepen unb
befepäftigt bie jungen SWütter meprmafs am
Sage für fitrgerc ^eit au ber Kurbet ber SBäfcpe»

mangef, ber SBringmafcpine ober beS gtafepen»
fpütapparateS ober am aBafcpbrett.

Sah nerööfe unb pfpepifepe ©inftüffe auf bie
Sefretion ber 93ruftbrüfe bon ©inffuh finb, ttnter»
liegt feinem ffmeifet, ein ptöptid)er Scprecf fattit
biefetbe augenblidtip gum Stitlftanb bringen,
ebettfo wirfen Stngft unb Unfuftgefüpfe ungünftig
auf bie SWitcpfefretion. Sie Stitfenbe unb ipre
Umgebung pat bemnaep auf ein geeignetes pp=
gieitifpeS Verhalten Vebacpt 31t nepmen.

2lber niept allein mit ber Quantität, fonbern
auep mit ber Qualität ber SWilcp wirb manep»
mal baS §lbfe|en begrünbet. Sftlein bie Unter»
fuepung ber äWifcp fann niemals ein Urteil
barüber geben, ob bie üWildj bem Kinbe be=

fömmlicp ift, fonbern nur baS ©ebeipen beS

KinbeS, wobei bpspuptifepe ^uftänbe, abnorme
Vefcpaffenpeit ber Stüpte, wenn

_

baSfefbe im
übrigen gunimmt, feine gnbifation für baS

Slbftitten geben.
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5Mlenquêten uns SMlpropaganà
Bon Dr. med. W. Hanancr in Frankfurt a. M.

(Schluß,)

Die Bedeutung der Stillfähigkeit und
die Stilltechnik.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß
bei höchsten 10°/o der Frauen von einer
physischen Stillnnfähigkeit gesprochen werden kann,
daß aber der allergrößte Teil jener Frauen,
welche angeblich ans körperlichen Gründen nicht
Stillen können, sehr wohl imstande ist, den

Mutterpflichten betreffs des Stillens zu genügen.
Im einzelnen ist hierüber folgendes zn bemerken:
Eine Kontraindikation gegen das Stillen besteht

nur dann, wenn die Frail dabei abnimmt und
daS Kind nicht genügend zunimmt. Stillen soll
daher die Frau nicht bei zehrendeil, schwächenden

Krankheiten, wie z. B. bei Nierenentzündungen,
bösartigen Neubildungen und bei fortschreitender
Tuberkulose. Was letztere anlangt, so ist nach

Schlußmann auch nicht einmal diese ein
Hindernis znm Nähren, da die Gefahr der Infektion
durch die nahe Berührung mit der Mutter eine
größere ist als die Uebertragung durch die Muttermilch,

in der man bis jetzt nur ausnahmsweise
Tuberkelbazillen gefunden hat.

Einer tuberkulösen Mutter, welche die Gefahren
der Schwangerschaft und Geburt überstanden
hat, kann man das Stillen umso eher zumuten,
als kein anderes Mittel mit solcher Sicherheit
in so vielen Fällen einen Fettansatz, geradezu
eine Mast gewährleistet wie das Stillen. Immerhin

wird bei Tuberkulose immer nur von Fall
zll Fall die Stillfähigkeit zu beurteilen sen:
und in ganz frischen Fällen ohne fortschreitende
Tendenz und für nicht zn lange Zeit zu
gestatten sein. Eine Kontraindikation gegen das
Stillen bilden dagegei? Geisteskrankheiten und
Epilepsie.

Was dagegen die am meisten als Gründe
gegen das Stillen angeführten Affektionen:
Blutarmut, Schwäche und Nervosität anlangt,
so wird kein verständiger Arzt solche gelten
lassen, in den allermeisten Fällen wird das

Befinden der Frau, wenn sie stillt, nicht
verschlechtert, sondern verbessert, einerseits durch
die bessere Ernährung und den regeren Appetit,
welche das Stillen mit sich bringt, andrerseits
durch die Befriedigung, welche das Stillen der

Mutter gewährt, was wiederum wohltätig auf
die Nerven und das Seelenleben einwirkt.

Was die akuten Erkrankungen der Mutter
betrifft, so soll der Arzt nicht zu frühe damit
bei der Hand sein, das Kind abzusetzen.
Vorübergehende fieberhafte Erkrankungen bei der
Mutter beeinträchtigen die Stillfähigkeit nicht.
Friedjung erzählt von Fällen, wo es ihm
gelang, selbst bei septischen Erkrankungen, bei

Diphtherie das Stillen fortzusetzen. Auch bei

Wochenbetterkrankungen, bei Gebärmutterentzündungen

und Blutungen wird ebenfalls nur
von Fall zu Fall zu entscheiden sein, ob die

Krankheit eine derartige ist, daß das Stillen
für die Mutter schädlich ist. Daß Kreuz¬

schmerzen, Rückenschmerzen und sonstige vage
Beschwerden keine Veranlassung bilden dürfen,
ist selbstverständlich, auch der Eintritt der
Menstruation ist kein Grund zum Abstillen.

Auch Erkrankungen der Brustwarze und der
Brustdrüse nötigen in den allerseltensten Fälleu
dazu, das Stillgeschäft aufzugeben. Die Warzen
sollen allerdings bereits vor der Entbindung
gepflegt und abgehärtet werden. Sie werden
am besten 6 Wochen vor der Entbindung mit
absolutem Alkohol abgerieben; auf diese Weise
wird die Haut abgehärtet und für die

Anforderungen 1)es Stillgeschäfts vorbereitet, auch

während des Stillgeschäfts muß eine sorgfältige
Pflege der Warzen ihr Wundwerden verhüten.
Im übrigen sind zn kleine oder eingezogene
Warzen kein Grund zum Nichtstillen, höchstens
bei sehr ausgesprochenen Fällen von Mammilla
inversa, bei der an Stelle der Warze eine Ein-
seuknng des Warzenhoses besteht. Schrunden
an den Warzen, örtliche Ueberempfiudlichkeit
derselben, Stiche, geben natürlich auch keinen
Grund ab, das Kind abzusetzen, an letztere
gewöhnt sich die Mntterbrnst. Die Heilung von
Schrunden wird am besten beschleunigt, wenn
die gefüllte Brust vom Kinde leergesaugt wird,
das Stillen braucht nicht einmal unterbrochen
zu werden. Was die Brnstdrüsenentzündung
anlangt, so kann nur die doppelseitige Entzündung
den Grund zum Absetzen geben. Ist die
Entzündung nur einseitig, so wird das Kind an
der gesunden Brust weitergestillt. Ein etwaiger
Stillstand oder Rückgang in der Milchergiebigkeit

wird bei weitem aufgehoben durch die

Möglichkeit, nach Ablauf der Entzündung die

Ernährung in vollem Umfange wieder aufnehmen
zu können. Die Milch der krankeil Drüse wird
unterdessen abgezogen, wodurch letztere aktionsfähig

bleibt, sodaß das Kind nach Ablauf der

Entzündung wieder angelegt werden kann.
Und mm der Milchmangel, der in früheren

Statistiken die Hauptursache der Stillfähigkeit
bildete, wie steht es damit? Es ist

selbstverständlich, daß von Milchmangel erst dann
gesprochen werden kann, wenn alle in
sachverständiger Weise vorgenommenen Versuche,
die Milch herbeizuführen, mißlungen sind. Dazu
ist große Geduld aus dem Grunde nötig, weil
die Milch sich noch am 4. Tage oder noch später
einstellen kann und erst nach und nach in Gang
kommt. Zu beachten ist ferner nicht unnötig,
künstliche Nahrung beizugeben, in der Annahme,
das Kind werde an der Brust nicht satt. Die
Beigabe der künstlichen Nahrung beeinträchtigt
nämlich, abgesehen davon, daß dieselbe durchUeber-
fütteruug dem Säugling schädlich werden kann,
die Energie des Saugens und das Kind wird,
wenn ihm bequemerweise die Milch mit der
Flasche gereicht wird, sich mit dem Saugen
erst recht nicht mehr anstrengen ; gerade der
Saugakt wirkt aber neben kräftiger Ernährung
am meisten fördernd auf die Milchsekretion.
Unter Umständen ist es daher zweckmäßig, durch
ein anderes, kräftiger saugendes Kind die Milch
herbeizuziehen. Was die Ernährung der Mutter

betrifft, so soll dieselbe von vornherein eine

kräftige sein, mit allem, was der Stillenden gut
schmeckt und bekömmlich ist, während die übliche
reizlose Ammenkost die Brustschädigt. Besonders
empfehlenswert ist Milch in reichlicher Menge.

Beinahrung wird vielfach gegeben, wenn das
Kind nach der Abnahme von der Brust schreit.
Dieses Schreien ist aber noch lange kein Beweis,
daß es zn wenig Nahrung bekommen hvt. Es
kann aber nur die Wage entscheiden, ob ein
Kind ausreichend ernährt wurde; nur wenn
der Rückgang des Gewichts über das Maß des
Physiologischen hinausgeht, ist die Flasche erlaubt.
Man sollte aber mindestens 8 Tage warten,
bis man Beinahrung gibt, weil der Stillstand
des Körpergewichts auch bei ausreichender
Nahrungsmenge möglich ist. Erst, wenn in der
dritten Woche die Gewichtskurve nicht eine
aufsteigende Tendenz zeigt, ist eine Indikation zur
Beifütterung gegeben. Man wird hierbei oft
noch mit einer ein- oder zweimaligen Milch-
beinahrnng auskommen, dieses Allaitement mixte
kann oft dann wieder aufgegeben werden, wenn
die Milchproduktion bei der Mutter sich gesteigert
oder das Kind sich gekräftigt hat. Aas
Allaitement mixte läßt sich monatelang durchführen,
ohne daß die Milchproduktion bei der Mutter
vollständig erlischt. Ein weiterer Vorteil dieses
Verfahrens besteht darin, daß man jederzeit
imstande ist, die Kuhmilch ganz wegzulassen,
sobald das Kind erkrankt ist, und man sich
dann auf die natürliche Ernährung als
Heilmittel beschränkt.

Was die milchtreibenden Mittel, die sog.
I_actaK0M anlangt, so ist ihr Wert nur ein
proplematischer. Dagegen sieht Selter in der
Massage der Drüse im Sinne der Entleerung
ein gutes Unterstützungsmittel für die reichliche
Milchgewinuung. Jede Bewegung, welche die
Brustmuskulatur in Tätigkeit setzt und einen
erhöhten Blutzufluß nach der Brust zur Folge
hat, wirkt zugleich günstig auf die Milchsekretion.
Selter läßt daher Armübungen machen und
beschäftigt die jungen Mütter mehrmals am
Tage für kürzere Zeit an der Kurbel der
Wäschemangel, der Wringmaschine oder des Flaschen-
spülapparates oder am Waschbrett.

Daß nervöse und psychische Einflüsse auf die
Sekretion der Brustdrüse von Einfluß sind, unterliegt

keinem Zweifel, ein plötzlicher Schreck kann
dieselbe augenblicklich zum Stillstand bringen,
ebenso wirken Angst und Unlustgefühle ungünstig
auf die Milchsekretion. Die Stillende und ihre
Umgebung hat demnach auf ein geeignetes
hygienisches Verhalten Bedacht zu nehmen.

Aber nicht allein mit der Quantität, sondern
auch mit der Qualität der Milch wird manchmal

das Absetzen begründet. Allein die
Untersuchung der Milch kann niemals ein Urteil
darüber geben, ob die Milch dem Kinde
bekömmlich ist, sondern nur das Gedeihen des

Kindes, wobei dyspuptische Zustände, abnorme
Beschaffenheit der Stühle, wenn dasselbe im
übrigen zunimmt, keine Indikation für das
Abstillen geben.
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ISefeitigung ber fogiaten ©rüttbe beS

RicptftitlcnS.
Sie 83efeitigung ber fogiaten ©rüttbe beS

RicptftitlenS gehört gu bcit banfbarften unb
erfotgreicpfteu Stufgaben ber SäugtingSppgiene.
Sßenn mir aucp bie gorberung £egar'S, ber

StittungSpeime auf beut ßanbe berlangt, mo»

felbft bie grauen fern boit beu päuSticpen Röten
unb Stufregungen, fräftig genäprt unb gepflegt,
fid) auSfcptiepticp iprer uatürtidjen Stufgabe
Eingeben tonnen, als eine utopiftifepe betrachten
müffen, fo muffen mir bod) barnad) traepten,
beu ftittenben grauen ber ärmeren Stäube ipre
Rerpättniffc berart gu geftatten, bap fie fid)
menigftenS in ben erften SRonateu ltad) iprer
Rieberfuuft auSfdfliepticp ober bormiegeub beut

Stittgefpäft hingeben fönnett. Sagu ift nötig,
baff mir bie grauen bon ber ßopnarbeit fern»
tjatten, ihnen ©rfap für ihren RerbienftauSfatt
gemäpren unb eS ihnen ermöglichen, fich tnög»
tiepft fräftig gu nähren, meit bie gute ©rnäpruug
auf ben SäRitdpreicptum unb bie SQHtcfjgüte bott
©inftup ift. Sehr fegenSreicp mirfen nach biefer
Stiftung bereits bie fpauSpftegcrbereine, metepe
bured) grauen bag çauSmefen ber SBödjnerin
beforgen laffett unb baburd) ermögtidjen,

'
baff

bie teptere fiel; mehr fepone ttttb fiel) mehr beut
$iitbe mibtnen famt. Sie Uitterftü|uiig ber
SBöcpuerinncu mit ©etb unb Raturatieu bepitfs
befferer ©rnäpruug ift Sadje ber ißribatmept»
tätigfeit, namentlich ber grauen bereine, atg auch
Sache ber ft'omnutnett, namentlich ber Straten»
bermattungen. Sie Uuterftüpuug famt in @c»

mähruttg bon 9Rilcp unb gleifcp ober auch bon
CUelb beftepen. aRancpe Strmenbermattungen
geben ihren Scpüplingen ßutagen, fotaitge fie
ipre Sinber füllen.

Stug granfreid) ftammt attd; bie ©inrieptung
ber Stittprämien, bie netterbingS giemtid) in
Stuffd)mung gefommen ttttb atg fommunate
äßoplfaprtSeinricptung geftegt merben. ©ingelne
Stäbte, mie Rerlin, Seipgig, greibttrg, haben
für biefen $med namhafte Summen in ihrem
©tat eingeftettt. Ser fjmed biefer ißrämien ift
nicht nur, ber ftittenben Söfutter eine beffere
©rnährung gu ermöglichen, fonbern it;r auch
für ben ebcntuetleit SopnaitSfaH einen ©rfap
gu gemähreu. Sie fßrämie toirb gemöpnlicp
für einen beftimmten Zeitraum gemährt unb
fteigt mit ber Sauer beS Stillens, fie mirb
entmeber mochenmeife ober uad; Sfbtauf einer
beftimmten grift ausbezahlt. 9Ran hat ftrenge
barauf gu aepten, bah biefe Stittprämien niept
etma als Strmenunterftütsung gegeben ober atg
folepe aufgefapt merben. Sit ber Dîeget haben
nur grauen Stnfpruch auf bie Stittprämien,
menu bag ©infommen ipreS SJtanneS eine be=

ftimmte fpöpe nicht überfd)reitet, iit 9îeup ift
biefe ©renge auf 1500 3Rarf feftgefept.

©in großer 3Ripftanb ift nun ber, bap bie

grauen nad) SBicberaufnapme iprer Strbeit ba§
Stitten fofort gänglich mieber aufgeben unb
nicht bemüpt finb, neben ber füuftlicpen ©r=
nährung bem Säugling menigftenS noch ba»
neben bie Rruft gtt reichen. §ier muß ber
§ebel gur Sefferung angefept merben unb bie
michtige fRolte ber ^miemilcpernäprung betont
merben, bie biet leichter burcpgufüpren ift, als
allgemein angenommen mirb, benn menigftenS
breimat, morgens, mittags unb abenbS, faun
unfehmer bie Rruft gereicht merben. Rrugger
macht barauf aufmerffam, baff bei ben atg ißup»
unb SBafcpfrauen tätigen SRütteru bie 83ruft=
ernäprung gang befonberS mirffam geförbert
merben fönnte, menn biefen geftattet mirb, ipren
Säugling mit auf bie Strbeitsftätte gtt nehmen.
©S gibt Slrbeiterfraiten, metepe fo fepr bon bem
©efüpt iprer aRutterpfticpt befeelt finb, bap fie
nur fotcEje Stetten fuepen, mo ipnen jene ®r=
taubniS erteilt mirb. Stuf alte gölte foil unferen
grauen bie $eit gemährt merben. baff fie nach
§aufe eilen ttitb ipr ftinb nähren. SSeint bie

grau tagsüber auperpäuSticp befchäftigt ift, fo
muß fie ihren Säugling entmeber ber nicht
immer gureiepenben Stufficht bon Rermanbten,

©ropmüttern ic. überlaffeu ober ipn in fretnbe
ißftege geben, (gegenüber biefer Strt ber Rer»
forgung ber Säugtinge berbienen bie Grippen
ben Rorgug. Son ipnen ift gtt bertangen, bap
fie atten ppgieuifhen Slufpritcpen eutfpredjen,
meiter aber aud), baff bafeibft, morauf bis jept
bort gu menig SBert gelegt mürbe, bie Sinber
uiept auSfcptiefftid) fünfttiep geuäprt merben,
fonbern baff berlangt mirb, baff bie ÜÖcüttcr

ipre in ber Grippe befinbtidjcn Siubcr ttetep

aRöglicpfeit meiter ftitten.
RacpapuumgSmert ift and) bie ©inrieptung,

metepe ber Scretit „SäugtingSmitcpberteititiig"
iit Söieit inS Sebett gerufen pat. ©r grünbete
eilte ßaffe, iit metepe bie Strbeiterin, bie barauf
Slnfprucp madft, fdjon mäprenb ber Scpmanger»
fepaft ©ingaptuitgen maepen taun. Sie fiepert
fiep bainit itn gälte ber Sruftnapruitg eine

Stittprämie bon 20—50 S'ronen. gm gatte
ber StitlungSunmögtidjteit erpätt bie SOiutter
burcp 6 tötonate bie bottftäubige SäugtiitgS»
eritäprung gratis. Sie ©iugaptung taun and;
boit einer aitberen fßerfou als ber uutmieffeuben
tOtutter, g. 03. boit pribateu äöopttätern, geteiftet
merben.

Stitcp mand;e Strbeitgeber pabett eS fiep an»
gelegen fein taffen, burcp eine Strt bon ßufepuff»
faffen gttr ftaatticpen SBödjiicriiuieituiiterftüpuiig
für bie entbiubenben grauen gu forgeit unb
baS Setbftftitteu gu ermögticpeit. So pat fiep

mätiütpaufeni.Stfah eiuegabrifautenbereinigung
gu biefem gebitbet. gu ber 03autnmolt=
fpinnerei boit Söufcp in 93î.=©tabbad) erpatteu
alte bort befepäftigten grauen im gatte iprer
Stiebertunft befonbere SSergitnftigungen, unb
gmar nacpSSegug bon fecpgmöcpenttiäjem Traufen»
getb eilt meitereS Stranfengetb bon tägtiep 2 SJictr!

für bie fofgenbett 3 SDÎottate ober für meitere
6 tDîonate tägtiep 1,25 SJtart. Sic03ergünftigung
tritt ein, mettit bie grauen fiep berpftiepten,
iit bem betreffenben Zeitraum uiept gu arbeiten,
fonbern git fpaufe baS tinb felbft gu pflegen
unb naep SUÎôgïicfjfeit gu ftitten.

Seit etma feepg gapren fittb 23eftrebititgen
im (Sange mit fRüdficpt barauf, baff bie Sei»

ftungen ber Ärattfeitfaffen pinficptlicp ber SBöcp»

neriitnenunterftüpung ungureiepettb finb unb bap
ein fepr groper Seit ber arbeitenben grauen
überhaupt febeS berficperungSrecptticpen ScpupeS
entbeprt, biefe Sitde burcp Sdfaffung einer

eigenen „SRutterfcpaftSberficperung" auSgufiitten.
SteuerbingS pat fiep fßrof. 3Rapet ber gbee an»

genommen unb einen beftimmten fßtan für bie

Oferficperung aufgeftettt. Siefe foil fotgenbe
Seiftungeit gemäpren : llnterftüpuug ber Scpman»
geren auf 6 Söocpen unb ber Oßödfnerinnen
auf meitere 6 OBocpeit, beibeS in ber fpöpe beS

ßranfettgelbcS, freie ©emäprung beS fpebammen»
bienfteS unb ber argtlicpeit 03epanbtung ber

ScpmangerfdjaftSbefcpmerben, fomie ferner bon
Stittprämien in £)öpe bon 25 SJtarf an bie»

jeuigeit iDiütter, metepe nacp 6 ÜOionaten noep

ftitten, unb einer meitereu bon 25 fOtart ait
foltpe, bie nacp einem botten gapre nod; ftitten.
Sie Saffe fott ferner berechtigt fein, SRittet
barguteipen ober mitgubermenbeu gur ©rünbuug
ober Unterftüpung bon S3eratuugSftetten für
SRütter boit Sdjmattgeren» unb SBocpnerinuen»
peimen, 9Rütter= unb SäugtingSpeimen fomie
gu 03eipitfen gttr SäugtingSernäprung unb @e=

mäprung bon ^auSpftege.

3d)iuen. flebamnteitDerem.

©inüttte.
gn beu Scpmeig. fpebammeitberein finb neu

eingetreten :

a,.sir. Danton 03ern:
405 grt. Stnna tRäp, 03ent (grauenfpital)scft. ®em

406 grau ®affitri @öp, Unterfeen=gntertafen
©eft. Sent

407 grau St. 03ucper=£)ürft, 03ern, Srunnpof»
meg 21 ©ftt. Bern

Satitou Svtgern:
84 grt. ÜRatpitbe SBafer, SBeggiS.

Section Romande:
107 Mlle. Nicoliier, Jeanne, Gryon (Vaud)
108 „ Tschanz, Emma, Prilly près Lausanne
109 „ André, Emilie, Morges (Vaud)
110 „ Pittier, Emma, Bex (Vaud)

Slwttfettfaffe.

©rtraufte 3Ritgtieber:
grt. Spicpiger, gegenftorf (03ern)5
grau OJcttigcr, Söatb (ffüriep).
grau Sdjrciber, ffüriep.
grau @toor»9Reier, Slaratt.
grau 03euf(p=@anteubein, ®rabS (St. ©atten).
grt. Seuenberger, Süpelftitp (03eml
grau Scptäfti, SESorb (03ent).
grau ©fett, SîicpterSmiï, g. fj. Stugenftinif ffbt'td).
grau fjapiter, ScpäniS (St. ©atten).
grau Sütpp, ^otgifon (Stargau).
grau @rttag=Sitrug, ©ronat; (SBaabt).
grau 3auÖ95 lieber, Sftermunbingen (03crn).
grau Spotnmeit, Sitrrenaft, g.3-Sntbettpof(03ern).
grl. Strnotba Steffi, Sugaito (Seffin).
grau .Çmgcr, Rorfcpacp (St. ©alten),
grau ©penauj, ©ottion (SBaabt).
grau Strtpo, St. ©atlcn.
grt. grieba ÜRoning, 03ettlacp (Sototpurn).
grau 9îeupcr=Stâpti, Oberhofen (Sern),
grau Scpär=2trii, Stbetbobcn (Sern),
grau Siggelmattu, Uetifon (fjüriep).
grt. fimber, Scponenmerb (Sototpurn), g. Q.

®iftoria S3erit.

Vereitistiac!)ri(3)ren.
Seltitnt Stppcitgctt. Sängft fepon träumte

icp, bieSmat einen feponen SRaientag befepreiben
gu tonnen, ber bann ausfiel, mie folgt : SaS
Söetter beS 18. 3Rai fepien uitgünftig, aber
gteiepmopt braepte ber 9RittagSgug bon §eriSait
per eine fepöne Stngapt fibeler gebammelt, mit
benen icp gerne nacp unferem SßerfammtungSort
Xlrnäfcp fupr, mo fiep bie (Japt nod) erfreulich
meprte. gm ©aftpauS gum S3apnpof ange»
fommen, mürben mir fogleicp erpeeut burd) eine
Senbung prächtiger @atactina=Sorten, bie mir
beftenS berbanfen. SieS fepmedte gut, meit
mir glaubten: ©atactina ift gefitnb, madjt bie
SBangen tugetrunb

SaS ©efcpäftlicpe mäprte uiept fange. 9ttS

Setegierte mürbe gemäptt : grau ©. Dtieberer
in SSotfpatben.

Sann fain §err Sr. 9Röfcp, itnS einen 33or=

trag gu patten über regetmibrige ftinbeStagen.
SBir finb bem 9îebner banfbar für baS faplid;e
Pteferat ; unb bann — maS itnS auep freute —
fiel'S ipm uiept ein, itnS fogteid) gu berfaffen,
fonbern er unterpiett fiep mit un§ im ©rnft
unb Scperg über ©rfapruitgen unfereS 93erufeS.
©r fepeint ben Hebammen unb aucp ber gröptiep»
feit niept abpolb gu fein. So berbtieben mir
gufrieben am gteiepen Orte, ©in geplantes
gäprtd)en uad) bem 9topfatt pätte itnS feinen
©enup gebraept, meit ber Rebel unfere 23erge
unb 2tlpeit berbedte. gtop bann aucp StbenbS
ber Regen in Strömen, fo nannten mir biefe
Rerfammtung boep noep fcpön, es Blieb uns ja
peimmärtS ber Srofi: 2öir finb nacp Sang»
meiligem aucp fepon nap gemorben!

ttnfere uäipfte Rerfammtung mirb am
16. Stug., uacpmittagS patb 2 Upr, auf RögetiS»
egg in Spcicper ftattfinben, mog'u mir alle
pergtid) eintaben. ©rfuepe bie äRitgtieber, bieS gu
beaepten, ba feine gmeite ©iutabuug erfolgen mirb.

gür ben Rorftanb:
Sie Stftuarin: SR. Scpiep.

Seïtion 23afctftabL Unfere Stpung bom
31. 9Rai mar fepmaep befuept. @S mürben bie
Sraftanben beS §ebammentageS in Romans»
porn befproepeu. Unfere beiben Setegierten,
grau §irt=Rpcp unb grau Scpreiber, merben
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Beseitigung der sozialen Gründe des

Nicht st ill ens.
Die Beseitigung der sozialen Gründe des

Nichtstilleus gehört zu den dankbarsten und
erfolgreichsten Aufgaben der Sänglingshygiene.
Wenn wir auch die Forderung Hegar's, der

Stillungsheime auf dem Lande verlangt,
woselbst die Frauen fern von den häuslichen Nöten
und Aufregungen, kräftig genährt und gepflegt,
sich ausschließlich ihrer natürlichen Aufgabe
hingeben können, als eine utopistische betrachten
müssen, so müssen wir doch darnach trachten,
den stillenden Frauen der ärmeren Stände ihre
Verhältnisse derart zu gestalten, daß sie sich

wenigstens in den ersten Monaten nach ihrer
Niederkunft ausschließlich oder vorwiegend dem

Stillgeschäft hingeben können. Dazu ist nötig,
daß wir die Frauen von der Lohnarbeit
fernhalten, ihnen Ersatz für ihre:: Vcrdienstansfall
gewähren und es ihnen ermöglichen, sich möglichst

kräftig zu nähren, weil die gute Ernährung
auf den Milchreichtum und die Milchgüte von
Einfluß ist. Sehr segensreich wirken nach dieser
Richtung bereits die Hauspflegervereine, welche
durch Frauen das Hauswesen der Wöchnerin
besorgen lassen und dadurch ermöglichen, daß
die letztere sich mehr schone und sich mehr dem
Kinde widmen kann. Die Unterstützung der
Wöchnerinnen mit Geld und Naturalien behufs
besserer Ernährung ist Sache der Privatwohltätigkeit,

namentlich der Frauenvereine, als auch
Sache der Kommunen, namentlich der
Armenverwaltungen. Die Unterstützung kann in
Gewährung von Milch und Fleisch oder auch von
Geld bestehen. Manche Armenverwaltungen
geben ihren Schützlingen Zulagen, solange sie

ihre Kinder stillen.
Ans Frankreich stammt auch die Einrichtung

der Stillprämien, die neuerdings ziemlich in
Aufschwung gekommen und als kommunale
Wohlfahrtseinrichtung gesiegt werden. Einzelne
Städte, wie Berlin, Leipzig, Freiburg, haben
für diesen Zweck namhafte Summen in ihrem
Etat eingestellt. Der Zweck dieser Prämien ist
nicht nur, der stillenden Mutter eine bessere

Ernährung zu ermöglichen, sondern ihr auch
für den eventuellen Lohnausfall einen Ersatz

zu gewähren. Die Prämie wird gewöhnlich
für einen bestimmten Zeitraum gewährt und
steigt mit der Dauer des Stillens, sie wird
entweder wochenweise oder nach Ablauf einer
bestimmten Frist ausbezahlt. Man hat strenge
darauf zu achten, daß diese Stillprämien nicht
etwa als Armenunterstützuug gegeben oder als
solche aufgefaßt werden. In der Regel haben
nur Frauen Anspruch auf die Stillprämien,
wenn das Einkommen ihres Mannes eine
bestimmte Höhe nicht überschreitet, in Neuß ist
diese Grenze auf 1500 Mark festgesetzt.

Ein großer Mißstand ist nun der, daß die

Frauen nach Wiederaufnahme ihrer Arbeit das
Stillen sofort gänzlich wieder aufgeben und
nicht bemüht sind, neben der künstlichen
Ernährung dem Säugling wenigstens noch
daneben die Brust zu reichen. Hier muß der
Hebel zur Besserung angesetzt werden und die
nächtige Rolle der Zwiemilchernährung betont
werden, die viel leichter durchzuführen ist, als
allgemein angenommen wird, denn wenigstens
dreimal, morgens, mittags und abends, kaun
unschwer die Brust gereicht werden. Brugger
macht darauf aufmerksam, daß bei den als Putz-
und Waschfrauen tätigen Müttern die
Brusternährung ganz besonders wirksam gefördert
werden könnte, wenn diesen gestattet wird, ihren
Säugling mit auf die Arbeitsstätte zu nehmen.
Es gibt Arbeiterfrauen, welche so sehr von dem
Gefühl ihrer Mutterpflicht beseelt sind, daß sie

nur solche Stellen suchen, wo ihnen jene
Erlaubnis erteilt wird. Auf alle Fälle soll unseren
Frauen die Zeit gewährt werden, daß sie nach
Hause eilen und ihr Kind nähren. Wenn die

Frau tagsüber außerhäuslich beschäftigt ist, so

muß sie ihren Säugling entweder der nicht
immer zureichenden Aussicht von Verwandten,

Großmüttern ?c. überlassen oder ihn in fremde
Pflege geben. Gegenüber dieser Art der
Versorgung der Säuglinge verdienen die Krippen
den Vorzug. Von ihnen ist zu vcrlaugen, daß
sie allen hygienischen Ansprüchen entsprechen,
weiter aber auch, daß daselbst, worauf bis jetzt
dort zu wenig Wert gelegt wurde, die Kiuder
nicht ausschließlich künstlich genährt werden,
sondern daß verlangt wird, daß die Mütter
ihre in der Krippe befindlichen Kiuder nach
Möglichkeit weiter stillen.

Nachahmungswert ist auch die Einrichtung,
welche der Verein „Säugliugsmilchverteiluug"
in Wien ins Leben gerufen hat. Er gründete
eine Kasse, in welche die Arbeiterin, die darauf
Anspruch macht, schon während der Schwangerschaft

Einzahlungen machen kann. Sie sichert
sich damit im Falle der Brustnahrung eine

Stillprämie von 20—50 Kronen. Im Falle
der Stilluugsunmöglichkeit erhält die Mutter
durch 6 Monate die vollständige Säugliugs-
ernährung gratis. Die Einzahlung kaun auch
von einer anderen Person als der nutznießeuden
Mutter, z. B. von privaten Wohltätern, geleistet
werden.

Auch manche Arbeitgeber haben es sich

angelegen sein lassen, durch eine Art von Zuschußkassen

zur staatlichen Wöchucriuuenunterstützuug
für die entbindenden Frauen zu sorgen und
das Selbststillen zu ermöglichen. So hat sich

inMülhauseni.Elsaß eineFabrikautenvereinigung
zu diesem Zwecke gebildet. In der Baumwollspinnerei

von Busch in M.-Gladbach erhalten
alle dort beschäftigten Frauen im Falle ihrer
Niederkunft besondere Vergünstigungen, und
zwar nach Bezug von sechswöchentlichem Krankengeld

ein weiteres Krankengeld von täglich 2 Mark
für die folgenden 3 Monate oder für weitere
6 Monate täglich 1,25 Mark. Die Vergünstigung
tritt ein, wenn die Frauen sich verpflichten,
in dem betreffenden Zeitraum nicht zu arbeiten,
sondern zu Hause das Kind selbst zu Pflegen
und nach Möglichkeit zu stillen.

Seit etwa sechs Jahren sind Bestrebungen
im Gange mit Rücksicht darauf, daß die
Leistungen der Krankenkassen hinsichtlich der
Wöchnerinnenunterstützung unzureichend sind und daß
ein sehr großer Teil der arbeitenden Frauen
überhaupt jedes versicherungsrechtlichen Schutzes
entbehrt, diese Lücke durch Schaffung einer

eigenen „Mutterschaftsversicherung" auszufüllen.
Neuerdings hat sich Prof. Mayet der Idee
angenommen und einen bestimmten Plan für die

Versicherung aufgestellt. Diese soll folgende
Leistungen gewähren : Unterstützung der Schwangeren

auf 6 Wochen und der Wöchnerinnen
auf weitere 6 Wochen, beides in der Höhe des

Krankengeldes, freie Gewährung des Hebammendienstes

und der ärztlichen Behandlung der
Schwangerschaftsbeschwerden, sowie ferner von
Stillpramien in Höhe von 25 Mark an
diejenigen Mütter, welche nach 6 Monaten noch

stillen, und einer weiteren von 25 Mark an
solche, die nach einem vollen Jahre noch stillen.
Die Kasse soll ferner berechtigt sein, Mittel
darzuleihen oder mitzuverwenden zur Gründung
oder Unterstützung von Beratungsstellen für
Mütter von Schwangeren- und Wöchnerinnenheimen,

Mütter- und Säuglingsheimen sowie

zu Beihilfen zur Säuglingsernährung und
Gewährung von Hauspflege.

Schweh. Hetmmmenverein.

Eintritts.
In den Schweiz. Hebammenverein sind neu

eingetreten:

K-.Nr. Kanton Bern:
405 Frl. Anna Räß, Bern (Fraueuspital)S-kt. B-r»
406 Frau Gaffuri-Götz, Unterseen-Jnterlaken

Sekt. Bern
407 Frau A. Bucher-Hürst, Bern, Brunnhof¬

weg 21 Sekt. Bern

Kanton Luzern:
34 Frl. Mathilde Wafer, Weggis.

Lection Uomancke:
107 lVllle. dlicollier, Jeanne, Or^on (Vauch
108 „ Usckan?, llmma, prills près Lausanne
109 „ àckrè, llmilie, IVIorAes (Vauch
110 „ Littler, llinma, kex (Vauck)

Krankenkasse.

Erkrankte Mitglieder:
Frl. Spichiger, Jegeustorf (Bern).
Frau Vettigcr, Wald (Zürich).
Frau Schreiber, Zürich.
Frau Gloor-Meier, Aarau.
Frau Beusch-Gantenbein, Grabs (St. Gallen).
Frl. Leuenberger, Lützelflüh (Bernb
Frau Schläfli, Worb (Bern).
Frau Gsell, Richterswil, z. Z. Augenklinik Zürich.
Frau Zahuer, Schänis (St. Gallen).
Frau Lüthy, Holzikon (Aargau).
Frau Gruaz-Duruz, Cronay (Waadt).
Frau Zaugg - Rieder, Ostermundingen (Bern).
Frau Thommen, Dürrenast, z.Z.Lindenhof(Bern).
Frl. Arnolda Nessi, Lugano (Tessin).
Frau Hager, Rorschach (St. Gallen).
Frau Chenaux, Gollion (Waadt).
Frau Artho, St. Gallen.
Frl. Frieda Mouiug, Bettlach (Solothurn).
Frau Neußcr-Stähli, Oberhofen (Bern).
Frau Schär-Arn, Adelbodeu (Bern).
Frau Diggclmanu, Uetikou (Zürich).
Frl. Huber, Schönenwerd (Solothurn), z. Z.

Viktoria Bern.

VereimnaAriÄten.
Sektion Appeuzell. Längst schon träumte

ich, diesmal einen schönen Maientag beschreiben

zu können, der dann ausfiel, wie folgt: Das
Wetter des 18. Mai schien ungünstig, aber
gleichwohl brachte der Mittagszug von Herisau
her eine schöne Anzahl fideler Hebammen, mit
denen ich gerne nach unserem Versammlungsort
Urnäsch fnhr, wo sich die Zahl noch erfreulich
mehrte. Im Gasthaus zum Bahnhof
angekommen, wurden wir sogleich ercheut durch eine
Sendung prächtiger Galactina-Torten, die wir
bestens verdanken. Dies schmeckte gut, weil
wir glaubten: Galactina ist gesund, macht die
Wangen kugelrund!

Das Geschäftliche währte nicht lange. Als
Delegierte wurde gewählt: Frau E. Niederer
in Wolfhalden.

Dann kam Herr Dr. Mösch, uns einen Vortrag

zu halten über regelwidrige Kindeslagen.
Wir sind dem Redner dankbar für das faßliche
Referat: und dann — was uns auch freute —
fiel's ihm nicht ein, uns sogleich zu verlassen,
sondern er unterhielt sich mit uns im Ernst
und Scherz über Erfahrungen unseres Berufes.
Er scheint den Hebammen und auch der Fröhlichkeit

nicht abhold zu sein. So verblieben wir
zufrieden am gleichen Orte. Ein geplantes
Fährtchen nach dem Roßfall hätte uns keinen
Genuß gebracht, weil der Nebel unsere Berge
und Alpen verdeckte. Floß dann auch Abends
der Regen in Strömen, so nannten wir diese

Versammlung doch noch schön, es blieb uns ja
heimwärts der Trost: Wir sind nach
Langweiligem auch schon naß geworden!

Unsere nächste Versammlung wird am
16. Aug., nachmittags halb 2 Uhr, auf Vögelis-
egg in Speicher stattfinden, wozu wir alle
herzlich einladen. Ersuche die Mitglieder, dies zu
beachten, da keine zweite Einladung erfolgen wird.

Für den Vorstand:
Die Aktuarin: M. Schieß.

Sektion Baselstadt. Unsere Sitzung vom
31. Mai war schwach besucht. Es wurden die
Traktanden des Hebammentages in Romanshorn

besprochen. Unsere beiden Delegierten,
Frau Hirt-Rych und Frau Schreiber, werden
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